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erscheint gerechtfertigt,wen» erwogen wird, das; nach der vorliegendenSpe^ialbau Nechnnugvom
13. November 1867, die Bautosten der vorhandenen Oebäulichkeiten zwar betragen haben

50,742 Thlr. 13 Sgr. 1 Pfg.
und die Ankaufskosten des Orundstückes nach Abzug des Beitrages

der Stadt Cöln ....... 6,«N4 „ — „ — „
Summa 57,346 Thlr. 13 Sgr. 1 Pfg.

daß aber von diesen Gesammtkostcn nur 28,000 Thlr. wie angedeutet durch eine Vertheilung auf
die Berbandsgemcindenbeschafftworden sind, während die übrigen Mittel znr Ausführung des
Baues aus Gnadengeschenken, Ansammlungenfrüherer Zeit, Bewilligung der Provin;ialstände und
gesammeltenZinsen dieser Beträge herrührend, vorhanden waren und somit billigerweisebei der
Heranziehung der Gemeinden des früheren Hebammen-Bezirts Trier zu den Kosten der Einrichtung
der Anstalt zu Cöln außer Betracht bleiben dürften.

Der ProvillMl-Verwaltungsratli.

Anlage 28.
Ueferat

des Provinzial'Verwallungsraths au deu Proviuzial-Laudtag,

betreffend Bestimmungen über die Organisation der Provinzial Hebainmen Lehranstalt zn Cöln und
die allgemeinenGrundlagen des Anstalts^Etats.

Nach dein 2. Alinea des ß. l des Reglements über die Leitung und Verwaltung der
Hebammen ^Lehranstalt zu Cöl» vom 31. October 1872, unterliegt die Feststellungder Zahl der
etatsmäßig aufzunehmendenHebammen ^ Schülerinneu, die Vcrtheilnng derselbenans die einzelnen
Regierungsbezirke,endlich die etatsmäßige «vcststellung der Zahl der unentgeltlichaufzunehmenden
armen, sowie der Pensionssätzeder zahlenden Schwangeren der Beschlußfassungdes Provinzial-
Landtages bei Feststellungdes periodischen Austalts-Ctats.

Soweit etatsmäßige Stellen frei find, findet die Aufnahme von Hebammen'Schülerinnen
uud armen Schwangeren ohne Rücksicht auf die betheiligtenRegierungsbezirkeund Kreise statt.

Im Uebrigen werden die Erfordernisseder Aufnahme besondersbestimmt."

I. Feststelln»!,der Zahl der Schülerinnen und Vertheiln»«, derselbe» auf die einzelne»
Ncssiernngsbezirke.

Dem bisherigen Etat der Hebammen-Lehranstaltzu Cöln lag die Aufnahme von 35 Schii^
leriuucu pro Cursus zu Gruude; uach der Erweiterung wird dieselbe pro Cursns l!0 Schülerinnen
aufnehmen, also jährlich selbst bei Berücksichtigungder pro Cnrsus früher zurückbehaltenen
5 Repetentinnen ungefähr NN Hebammen für die Bedürfnisse der Provinz ausbilden können.

Der dem Landtage vorgelegteEtat ist daher bereits ans !!l> ^ N0 Schnlerinnenstellen
pro llnun bemessen.
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Schon im Anfange des Jahres 1873, knrz nachde»,die Anstalt in die obere Leitung und
Verwaltung des Provinzial'Vcrwaltnngsraths und seiner Organe übergegangen war, hat jeder
Cnrsus außer zwei Nepctcntinnen, die zur Unterstützungder Oberhcbamme beim Unterrichte lc.
unerläßlich erschienen, mit 38 nen aufgenommenenSchülerinnen besetzt werden müssen, um auch
den RegierungsbezirkTrier und ? Kreise des Negienmgsbezirtcs Loblenz mit Hebammen aus¬
reichendzu versehe», da die Lehranstalt in Trier am 1, April v. I. uon den betheiligten Staats¬
und städtischen Behörden geschlossenworden war.

Die »ufgcuommenen Schülerinnen vertheilen sich auf die einzelnen Regierungsbezirke, wie folgt
Sommercursns: Wintcrcnrsus: Summa:

1. RegierungsbezirkAachen . . 8 3 11
2. RegierungsbezirkEoblenz . . 5 8 13
3. RegierungsbezirkCöln . . ? 8 15
4. RegierungsbezirkDüsseldorf . 13 11 24
5. RegierungsbezirkTrier . , 5 8 13
Bei der Vertheilung der Schülerinnen auf die ciuzcluen Bezirke wurde dieSeelcnzahl als

Maaßstab angeuommeu,weil sie allein die beste bekannte Norm für das Bedürfniß »ach Hebammen
abgeben kann. Dabei hat der Bezirk Düsseldorf vier Schülerinnen zu wenig zugetheilt erhalten,
während auf die übrigen Bezirke je eine Schülerin zu viel gekommen ist.

Bei der Besetzung des laufenden Sommercnrsns ist ein Ausgleich auf Grund einer
besoudcrs geführten Controle bereits «»gestrebt, alle!» »nr in der Weise vorläufig erzielt, daß aus
deu Bezirke» Aachen,Eoblenz und Cöln genau die auf sie kommende Zahl von Schülerinnen ein¬
berufen, Düsseldorf aber mit 4 Schülerinnen im Minus geblieben ist, die Trier jetzt im Ganzen
zu viel hat. Grund hierzu war der Umstand, daß im Bezirke Trier eine Menge Hebammenver-
bäude ohuc Hebammen waren und begründetePräsentationen von Schülerinnen zur Ausbildung
auf öffentliche Kosten angebracht hatte».

Ein weiterer Ansgleichwird bei der Besetzung der folgenden Lchrcursenangestrebt werden,
zu welchem Ende eine besondere Eoutrolc bei der stäudischc» Centralbchördefortgeführt wird. Da
ei» sicherer Vertheiluugs-Maßstab znr Befriedigung eines gemeinsamenBedürfnisses, als die
Scclcnzahl, wohl nicht gesunde» werden kann, wobei eine Berücksichtigung von zu Tage tretenden
besonderen Verhältnisse» bei Bcsetzimg einzelner Lchrcursen nicht ansgeschlosseu ist, kann nur ferner
beantragt werben, der hohe Landtag wolle der seither befolgten Praxis des Provinzial-Verwaltungs-
raths seine Zustimmung gebe».

II. Erfordernisse der Aufnahme und Gewährung von Freistelle» mi Pliiselitirte Schiilermne».
Das Gesetz über die Freizügigkeit von, 1. November 186? — B. G.-Bl. S. 55 —

und die Gewerbe Ordnung für den Norddeutsche»Buud vom 21. Iu»i 1869 — B. G.-Bl
S. 245 — haben erhebliche Veränderungen in dem Hebammcuwescu geschaffen; der Gewerbebetrieb
der geprüften Hebammen ist freigegeben, sodaß sie im ganzen Staatsgebiete sich niederlassenund
das Gewerbe ausüben können.

Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheitenhat in dem
Circnlar-Erlasse vom 2. Juni 1870 51. II 293? diesem Umstände Rechnung getragen und soweit
hier die dort aufgeführten Bestimmnngen in Betracht kommen, vorgeschrieben (ß. 2), baß die
Zulassuug zur Prüfung nur nach Absolvirung eines Hebammen-Lehrcnrsus in einer Preußischen
Anstalt erfolgen dürfe, daß (ß. 3) die Zulassung zum Lehrcnrsusmir im Alter von 20—35 Jahren
zulässig, bei dem Aufnahmcgesnche ein KreisphrMtsattest über körperliche und geistige Befähigung
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und über die Befähigung zum Lesen uud Schreiben, ein ortspolizeilichesAttest über unbescholtenen
Ruf und ein Geburts- uud Taufscheiu einzureichensei, daß präsentirte Schülerinnen au erster
Stelle aufzuuehmru, und an zweiter Stelle Schülerinnen auf eigene Kosten,

daß kostenfrei lernende Schülerinnen eine ihnen zugewiesene Stelle 3 Jahre laug ver¬
walten müßte« und

daß auf Grund dcö Gesetzes vom 11. März 1850 — G.-S. S. 265 — und der Ver¬
ordnung vom 20. September 186? — G.-S. S. 1529 — wie bereits von einzelnenRheinischen
Regierungen geschehen, Hcbammenbezirke zu bilden und die Zahl der darin anzustellendenHebammen
festzustelleu sei.

Diese Gesichtspunktebedürfen einer Aenderung nicht, anch nachdemdie Verwaltung der
Anstalt an den Proviuzial Verwaltuugsrath übergegangenist.

Fraglich töuute es nur sciu, in welchen Fällen begründetePräsentationen zur Ausbildung
von Schülerinnen auf allgemeineKosten anzuerkennensind.

Nachdem das Hebammengewerbeder freien Concurrenz der geprüften Hebammen über¬
antwortet ist, kann eine begrüudete Präsentation zur Ausbildung einer Hebammen-Schülerin
auf öffentliche Kosten in der Proviuzial-Hcbammen-Lehranstaltuach Anficht des Provinziab
Verwaltnugsraths nnr dann anerkannt werden, wenn die gesetzlichgewährte freie Concurrenzuach
der Uugunst der localen Verhältnisse uicht die Folge hat, daß eine Gemeinde, ein Hebammen-
Verband, durch sie sein Bedürfniß au geprüfte« Hcbammcu befriedigt erhält, wenn also nach¬
gewiesen ist, daß es der präsentirendcnGemeinde resp, dem Bezirts-HebammeuVerbände an
einer qnalifizirten Hebamme fehlt, daß eine solche bei öffentlicher Ausschreibungder Vacauz mit
entsprechendem Einkommen uicht zu erlangen gewesen,und daß endlich anch auf Publication der
Stellenvacanz keine qualifizirte Hebammeuschüleriusich bereit gefunden hat, behnfs Nicderlassnng
in dem betreffendenOrte oder Hebammen-Verbänderesp. Nebernahmeder Ltellc auf eigene Kosten
ihre Ausbildung als Hebamme herbeizuführen.

Die Präsentation von Hebammeu-Schülerinnenzur Ausbildung ans öffentlichc Koste» für
Gemeinden,in denen nach der Erklärung des betreffenden Königlichen Kreisphysilus die Vermehrung
der vorhandenenHebamme» nicht einmal wnnschenswcrthist, sind in der letzten Zeit so zahlreich
gewesen, daß eine genaue Prüfung derselben nach den dargelegten Gesichtspunkte»angezeigterscheint;
denn die gegenseitigeUnterstützung innerhalb der Provinz Behufs deren Versorgung mit den
uölhigcu Hebammen, also die Ausbildung von Hebammeu auf gemeinsame Kosten taun doch selbst¬
verständlichmir dann Platz greifen, wenn ans der freien üoncurrenz keine Befricdiguug des Bedarfs
hervorgeht. Sie darf also füglich uicht zugestandenwerden, wenn Privatintercssen der aufzu¬
nehmendenSchülerin das Motiv der Präsentation abgeben.

Weuu auf solche Weise eiue vcrhältnißmäßigcVermehrung der auf eigene Kosten lernenden
Schülerinnen mit der Zeit eintreten wird, dann wird eine entsprechende Entlastung der Gemeinden
der Provinz in den nach allgemeinenGrundsätzen ummlegeudeu Zuschuß llutcrhallung>>kostcn der
Anstalt die natürliche Folge sein, ohne daß die cinzcluedürftize Gemeinde oder der Hebammen-
Verband Opfer zu briugeu hat uud ohne daß eine Beeinträchtigung in dem Borhaudeuscineiner
genügenden Anzahl geprüfter Hebammen auch in den ärm.'ren Theilen der Provinz stattfindet.
Unter Auweudung dieser Gesichtspunktesind seit dem Uebergange der Anstalt in die provinzial-
stäudische Verwaltung zu den bis jetzt besetzten 3 halbjährigen Lchrcnrsen aufgenommen:

ans Präsentation in Freistellen 30 Schülerinnen
auf eigene Kosten .... 46 Schülerin nen

Snmma 76 Schülerinneu.
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Nach diesen Crsahrnugen würde» im Etat inel. der Stössen von etwa 10 freien Rcpetcn-
tinnen 55 freistellen und ü5 Stellen für zahlendeSchülerinnen einslweilenvorzusehensein, deiher
der Betrag von 100 Thalern X Ü5 ^ »'500 Thaler ,^n!, II. 11»«. I, als mnthmaßliche Einnahme
vorgeschlagen ist »nd beantragt wird, diese Etatsposition und mit ihr die entwickelten Gesichtspunkte
gutheißen zu wollen.

Die Anmeldefrist für den Sommereursus in der Anstalt endet am 20. März, diejenige
für den Wiutercursus am 20. September jeden ^cchreo, alle später eingehendenGesuche tonnen
für den betreffendenEnrsus nicht mehr berücksichtigt werden, da am 14. April beziehungsweise am
1 1. October die ^ehrcnrse beginnen und die zwischenliegendeZeit znr Prüfung der Anmeldungen,
Entscheidung über dieselben und Einberufung der zugelassenen Schülerinnen erforderlichist,

III. (5iiirichtlil!ss einer besseren Pcnsiousllassc für Schülerinnen.

Beim Provinzial^erwaltnngsrathe ist der Borschlag zur Verhandlung gekommen,für
zahlende Schülerinnen besserer Stände, welche die HcbammewKunst zn erlernen wünschcn, eine
bessere Pensionsllasse»ntcr Befreiung von den, den anderen Schülerinnen obliegenden Hausarbeiten
und Gewährnna eines besonderen Zimmers an 2—4 Pensionairinucn bei entsurechender Erhöhung
des Pensionssatzesin der Anstalt einzurichten, hierdurchFrancn und Töchtern besserer Stände die
Ausbildung zu erleichtern,und somit dem Hebammeugewerbe,zunächst wenigstens in den Städten,
bei feiner erheblichen materiellen Einträglichkeitauch Personen voll besserer Erziehung zuzuführen.

Nachdemauch der Auslalts^Direetor,Geheimer Sanitätsrath Dr. Virnbaum fich für den
Borschlag und die Anstellungeines Versuches ausgesprochen, erlaubt sich der Proviuzial Verwaltuugs-
rath, dem Provinzial-^andtage den Versuch dieser Einrichtung und die Normirung des in dieser
Klasse zu zahleudeuPeusionssatzesfür deu ^chrenrsns auf 200 Thater vorzuschlagen. Da es sich
zunächst um ciuen Versuchhandelt, ist im Etat auch noch keine Rücksicht hierauf genommenworden.

IV. Feststellungdes Pcnsionssahes der zahlenden Orantc» nnd SchwaiMre».

Der Peusionssatzder zahlendenKrankenund Schwangeren in der Anstatt war unter der
früheren Verwaltung normirt:

in der I. Elasse auf 1 Thlr. 20 Sgr. täglich
in der II. Classe auf — Thlr. 15 Sgr, täglich
iu der III. Classe auf — Thlr. ? Sgr. täglich.

Da iu den Verhältnissen keinerlei Aenderungeneingetretensind, die vorangeführtcnSätze
auch als angemessen und entsprechend sich bewährt haben wird beantragt, es bei denselben vorläufig
lediglich bewenden zu lassen.

V. Besiimmilna.cnüber die Zahl der nneutsseldlich nufznnchincude»armen Schwangeren.

Die Zahl der uncntgeldlich aufzuuehmcudeuarmen Schwangeren läßt sich etatsmäßig nicht
normiren.

Die in Aussichtgenommene größere Zahl von Schülerinnen erfordert größeres Unterrichts-
Material, da für eine Schülerin zu ihrer Ausbildung von deu fachtechnilcru mindestens die Vor¬
nahme von fünf Entbindungen für nöthig erachtet wird. Soweit die Namnverhällnissees gestalten,
wird die Anstalt dem hervortretendenBedürfnisse au Unterrichtsmaterial überall zu genügen suchen,
und wird in der III. Classe, bei nnenlgetdlicherAufnahme von Schwangeren, die sich zu den
Uebungen der Schülerinnen herbei lassen, nicht zu schwierig sein dürfe», da die gyuaikologische
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Klinik der Universität Vom, sogar Prämien au arme Schwangere, die als Unterrichtsmaterial
dienen, zahlt und der HebammcnLchranstalt cventnell das Unterrichtsmaterial entziehenwürde.

Um das nöthige UnterrichtsMaterial für die HcbammewLehranstaltzn Cöln zn beschaffen,
hat man zu dem Auswege greifen müssen, daß den in der III. Classe gegen Zahlung des täglichen
Pflegcsatzes von 7 Sgr. aufgenommenenSchwangeren, vom 14. Tage vor der Niederkunftab, bis
nach Uebcrstehung des Wochenbettesganze Freistelle in der Anstalt bewilligt wird, wenn dieselben
sich zn den Nebungender Schüleriuueu hergeben. Als Resultat der Verwaltung der beiden letzten
Jahrgänge wird hervorgehoben,daß bei Mitbcrücksichtigung der Einwirkung des letzteren Umstandcs
im Jahre:

1872: 418 Schwangere an zusammen96N1 Pflegetagen;
1873: 383 Schwangere au zusammen 8478 Verpflcgungstagcn nncntgeldlichc Pflege in

der Anstalt gefundenhaben.
Die Einnahme an Pensionssätze» in 1872 betrug 2013 Thlr. 13 Sgr. 8 Pf.

„ „ „ „ „ 1873 „ 2206 „ 18 „ — „
Die gute Ausbildung der Schülerinnen ist der Zweck der Anstalt, der nicht außer Acht

gelassen werden darf und in dieser Hinsicht darf hier constatirt werden, daß die Hebammcu-Lehr°
Anstalt zu Cöln, welche nunmehr zu den bedeutendsten solcher Institute iu Deutschlandzählen wird,
in technischer Hinsicht auf ihre bisherigen Leistungen stolz sein darf.

VI. Nenartitiou der Unterhaltungskostender Anstalt.
Die Pertheilung der Unterhaltungskostender Anstalt, soweit dieselben nicht durch cigeue

Eiunahmen und die Lehrtosteuder zahlenden Schülerinnen gedecktwurden, hat seither auf die ein¬
zelnen Regierungsbezirkedes alten Hebammcu-LchrverbandesCöln nach dem 3jährigcnDurchschnitt
der für jeden Regierungsbezirk in der Anstalt ansgebildetcn, präsentirtcn Schülerinnen (Frei-
schüleriuueu)stattgcfuudeu. Die Regierungsbezirkehaben sodann bei weiterer Untervcrtheilung der
Beiträge, soweit hier bekannt, einen verschiedenen Modus eintreten lassen, Einzelne sich aber doch
dem Principe der gegenseitigen Unterstützungin dieser Angelegenheitinnerhalb des Bezirksgenähert
und die Aufbringungder Kosteu für die Freischülern»«« als gemeinsameAngelegenheitdes Bezirks
behandelt.

Im Bezirke des ehemaligenLchranstaltsvcrbaudesTrier hat eine allgemeine Vertheiluug
on Kosten überhaupt uicht stattgefunden; vielmehr blieb alles das, was durch deu Lehrtosteubeitrag

der einzelnen Schülerinnen eventuell der Gemeinden,für welche sie ausgebildet wurdeu, nicht gedeckt
worden ist, der Hospiticu-Verwaltmig in Trier, deren Annex die dortige Anstalt war, zur Last.

Mit der Ausdehmmgder Wirksamkeit der Lehranstalt in Cöln auf die ganze Provinz unter
der Intention, dem ganzen Bedürfnisse an Hebammen überall iu derselbenzu entsprechen, erschien
es geboten, die Aufbringung der Kosten der Anstalt, soweit sie uicht durch eigene Einnahmen gedeckt
werden, als gemeinsame Ausgabeder ganzen Provinz zn betrachten. Die Anfnahme von präscn-
tirten Schülerinnen in Freistellen hat nur den Zweck, den weniger leistungsfähigenOrten und
Bezirken (Hebammcnbezirken),in denen sich geprüfte Hebammen nach Erlaß der neue» Gewerbe«
orduuug und des Freiziigigkeitsgesctzcs nicht niederlassenund sich auch teiue Schüleriuueu fiudeu,
die auf eigene Kosten ihre Auöbilduugbeantragen, dennoch mit Hebammen, und zwar kostenfrei,zu
versorge».—

Mit diesem Zwecke der gegeuseitigen Unterstützungin dieser Angelegenheittan» nur eine
Reparation der Kosten nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit,also uach Maßgabe des Oesammt-
betrage« der dirccten Steuern inct. der zur Zeit noch für Rechnungdes Staates aufkommenden
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Schlacht- und Mahlstcner mit Ausschluß jedoch der Hausirgewerbesteuerauf die ganze Provinz ver-
einbarlichsei»; denn noch künftighin die Angelegenheit als gemeinsame Sache der einzelnen Regierungs¬
bezirke ;» behandeln, würde sich schwer mit der vorbehaltlosenErklärung der Hebammen-Lehranstalt
als eiue Proviuzialaustalt vereinbaren lassen, die Kostcu-Rcpartitiou nach der Secleuzahl aber iu
unbilliger Weise einem Kreise mit armer Bevölkerung dieselbe Kostenquoteauferlegen, wie einem
Kreise mit gleicher, aber wohlstehender Bevölkeruugund endlich die Reparation nach der Zahl der
unentgeldlichausgebilvetcuHebammen gerade die ärmeren Kreise treffen, die nach dem Principe der
gegenseitigenUnterstützung, welches auch in anderen Provinzial-Institutionen bereits Ausdruck
gcfuudeu hat, erleichtert werden sollen. Das Reglement über die Leitung und Verwaltung der
Hebammen Lehranstalt in Eölu vom 31. October 1872 hat aber so wenig, wie da« alte Reglement,
eine specielle Bestimmung über den Rcpartitions-Modus der Kosten der Anstalt getroffen, vielmehr
die Bestimmung hierüber dem Provinzial-Landtage bei Aufstellungdes periodischen Anstalts-CtatS
offen gelassen.

I» der Erwartung, daß der vorstehenden Motivirung die Znstimmnng des Provinzial-
Landtages nicht ausbleiben werde, hat der Provinzial Vcrwaltnngsrath in feiner Sitzuug vom
17. Januar c. beschlossen,dem hohen Landtage die künftigegleichmäßige Repartition der Kosten
nach dem Maßstabe der gesammten directcn Staatssteuern incl. der für Rechnung des Staates
erhobenenSchlacht- nnd Mahlsteuer und ercl. der Hausirstcuer (Classe I.) auf die gauze Provinz
in Vorschlag zu bringen uub die Beiträge pro 1874 uutcr Borbehalt der Zustimmung des Provinzial-
Landtages schon nach diesen, Maßstabe ausgeschrieben.

Der Herr Ober Präsident der Nheinproviuzhat als staatliches AufsichtsOrgau gegen die
Ausführung dieses Beschlusses nichts zn erinnern gefundennnd den sämmtlichen Kreisbehördensind
die vorstehend erörterten Motive der anderweiteu Kosteuvertheilungbei Ausschreibungderselben
dargelegt worden, ohne daß von irgend einer Seite eine Reclamation hiergegen eingegangenist.

Der Proviuzial-Verwalluugsrath empfiehltdie vorstehenden sechs Propositionen dem hohen
Landtage auf Grund der seither in der Verwaltuug der Proviuzial-Hebammen-Lrhraustaltzu Eölu
gemachten Erfahrungen zur geueigteu Auuahme und bittet nm die Ermächtigungdie ausgesprochenen
Grundsätze,auf welchen auch der dem Provinzial Landtage vorgelegteAnstaltsetat basirt, der Fort¬
führung der Verwaltung bis auf Weiteres zu Gründe zu legen.

Düsseldorf, den l0. Mai l874.

Der Vorsitzende des Prouinzial Verwaltnngsrutlis.


	Seite 362
	Seite 363
	Seite 364
	Seite 365
	Seite 366
	Seite 367

